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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

 

 

 

 

1.1. Produktidentifikator 

       EUCOPROOF CEM PLUG XF 

 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, 
 von denen abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs / des Gemischs 

Das Produkt ist für den berufsmäßigen Verwender bestimmt. Bauprodukte. Mörtel aus Spezialze-
menten. 

 

Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Keine identifizierte Verwendung. 

  

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

EUCOCHEM BV 

ESPERANTOLAAN 13/7 

B-3300 TIENEN 

BELGIUM 

Tel.: +32.16.81.11.52 

E-Mail: office@eucochem.com 

 

1.4. Notrufnummer 

     +32 70 245 245 

 

 

 

 
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Kategorie 2 H315 

Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1 H318 

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) Kategorie 3 H335 

 

Sonstige Angaben 

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen. 

 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) 

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung 

Portlandzement (Chrom VI reduziert) 

Calciumoxid 

Flugasche 

Portlandzement 

mailto:office@eucochem.com
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen 

 

Signalwort: Gefahr 

 

Gefahrenpiktogramme 

 

 
 

Gefahrenhinweise 

H315 Verursacht Hautreizungen. 

H318 Verursacht schwere Augenschäden 

H335 Kann die Atemwege reizen. 

 

Sicherheitshinweise 

P261 Einatmen von Staub vermeiden. 

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 

P302+P352 Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen. 

P305+P351+P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spü-
len. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

P310 Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. 

P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

 

Weitere Angaben 

Zementprodukt, bei dem der Gehalt an Chrom (VI) durch Reduktionsmittel < 0,0002 % (bezogen 
auf das gesamte Trockengewicht) abgesenkt wurde. 

 

2.3. Sonstige Gefahren 

Produktstaub kann reizend auf Augen, Haut und die Atemwege wirken. Zement reagiert mit Wasser 
zu einer stark alkalischen Lösung. Längerer Kontakt mit feuchtem Zement oder Beton kann zu 
schweren Verätzungen führen, da sie keine Schmerzen verursachen, wenn man z. B. in feuchtem 
Zement kniet - auch beim Tragen von langen Hosen. Häufiges Einatmen von größeren Mengen Ze-
mentstaub über einen längeren Zeitraum erhöht das Risiko einer Lungenerkrankung. 

 

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung 

Die Bestandteile dieser Formulierung erfüllen nicht die Kriterien für die Einstufung als PBT- oder vPvB-Stoff. 

 

 

 

 
3.1. Stoffe 

 

3.2. Gemische 

Chemische Charakterisierung 

Mischung aus Zement, mineralischen Zusatzstoffen und Additiven. 
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

 

Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. EG-Nr. Bezeichnung / Einstufung Anteil 

65997-15-1 266-043-4 Portlandzement (Chrom VI reduziert) > 25 - < 40% 

  Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 3, 
H335 

 

1305-78-8 215-138-9 Calciumoxid 
REACH-Registrierungsnummer 01-2119475325-36 

5 - < 10% 

  Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1; H318; STOT SE 3, 
H335 

 

68475-76-3 270-659-9 Flugasche; Portlandzement 
REACH-Registrierungsnummer 01-2119486767-17 

1 - < 2,5% 

  Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1; H318; STOT SE 3, 
H335 

 

 

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen. 

 

Dieses Produkt enthält keine meldepflichtigen EU-gelisteten besonders Besorgnis erregenden 
Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von >=0,1% (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Arti-
kel 59). 

 

 

 

 
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Angaben 

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung, Kennzeichnungsetikett oder Sicherheitsdatenblatt bereit-
halten. 

 

Nach Augenkontakt 

Sofort mit viel Wasser ausspülen. Nach erstem Ausspülen, evtl. vorhandene Kontaktlinsen entfer-
nen und mindestens 15 Minuten weiter ausspülen. Augenarzt aufsuchen. 

 

Nach Einatmen 

An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei Auftre-
ten von Symptomen sofort medizinische Hilfe aufsuchen. 

 

Nach Hautkontakt 

Sofort mit Seife und reichlich Wasser für mindestens 15 Minuten abwaschen. Bei Auftreten von 
Symptomen medizinische Hilfe aufsuchen. 

 

Nach Verschlucken 

Kein Erbrechen herbeiführen. Mund mit Wasser ausspülen. 1 oder 2 Gläser Wasser trinken. Sofort 
Giftinformationszentrum oder Arzt hinzuziehen. 

 

Selbstschutz des Ersthelfers 

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! 
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ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Verursacht schwere Augenschäden. Einatmen hoher Staubkonzentrationen kann zu einer Reizung 
der Atemwege führen. Reizt die Haut. 

 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Symptomatische Behandlung. 

 

 

 

 
5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel 

Brandbekämpfungsmaßnahmen einsetzen, die an die örtlichen Gegebenheiten und das Umfeld an-
gepasst sind. 

 

Ungeeignete Löschmittel 

Wasservollstrahl. Ausgetretenes Material nicht durch Hochdruckwasserstrahl verteilen. 

 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Das Produkt selbst brennt nicht. 

 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Löschtrupps müssen umgebungsluftunabhängige Atemschutzgeräte und vollständige Einsatzklei-
dung tragen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 

 

 

 

 
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 

 anzuwendende Verfahren 

Staubbildung vermeiden. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Staub nicht 
einatmen. Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. 

 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelan-
gen lassen. 

 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Ausgetretenes Pulver mit einer Kunststoffplatte oder -plane abdecken, um ein Ausbreiten zu ver-
hindern und das Pulver trocken zu halten. Staubwolke verhindern. Mechanisch aufnehmen und in 

geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen. 

 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition / 

 Persönliche Schutzausrüstungen 

 

 

 

 
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren Umgang 

Ausreichende Belüftung sicherstellen. Staubentwicklung vermeiden. Staub nicht einatmen. Vorge-
schriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Berührung mit Haut, Augen und Kleidung 
vermeiden. 

 

Allgemeine Hygienevorschriften 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei Gebrauch nicht essen, trinken 
oder rauchen. Hände und Gesicht vor Pausen und unmittelbar nach dem Umgang mit dem Produkt 
waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. 

 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Lagerbedingungen 

Die Verpackung trocken und gut verschlossen halten, um Verunreinigung und Absorption von 
Feuchtigkeit zu vermeiden. Bei Feuchtezutritt oder Überlagerung kann der enthaltene Chromatre-
duzierer seine Wirksamkeit verlieren und eine Sensibilisierung durch Hautkontakt nicht ausge-
schlossen werden. 

 

Lagerklasse nach TRGS 510: 13 (nicht brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten LGK zu-
zuordnen sind) 

 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

bauchemische Anwendungen 

 

 

 

 

 
8.1. Zu überwachende Parameter 

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900) 

CAS-Nr. Bezeichnung mg/m³ Spitzenbegr. 

1305-78-8 Calciumoxid 1 E  2 (I) - Bem. Y 

- Allgemeiner Staubgrenzwert   

 einatembare Fraktion 10 E 2 (II) 

 alveolengängige Fraktion 1,25 A 2 (II) 

A: alveolengängige Fraktion, E: einatembare Fraktion 

 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung 

Technische Steuerungseinrichtungen 

Für angemessene Belüftung sorgen, vor allem in geschlossenen Räumen. 

 

Schutz- und Hygienemaßnahmen 
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ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Bei Gebrauch 
nicht essen, trinken oder rauchen. Hände und Gesicht vor Pausen und unmittelbar nach dem Um-
gang mit dem Produkt waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen wa-
schen. 

 

Augen-/Gesichtsschutz 

Dichtschließende Schutzbrille verwenden gemäß DIN EN 166. 

 

Atemschutz 

Staubentwicklung vermeiden. Atemschutz ist erforderlich bei unzureichender Belüftung. Partikelfil-
tergerät (DIN EN 143) mit Partikelfilter - Typ P2 (mittlere Abscheideleistung - Kennfarbe: weiß) oder 
Partikelfilter - Typ P3 (große Abscheideleistung - Kennfarbe: weiß). Für kurzzeitigen Einsatz: 
Staubschutzmaske. 

 

Haut-/Körperschutz 

Geeignete Schutzkleidung tragen. 

 

Handschutz 

Schutzhandschuhe gemäß DIN EN 374. Nitrilkautschuk (NBR). Durchbruchzeit (maximale Trage-
dauer): >480 min. Die Angaben des Herstellers der Schutzhandschuhe zu Durchlässigkeiten und 
Durchbruchzeiten sind zu beachten. Handschuhe sind bei starker Verschmutzung oder Beschädi-
gung umgehend, bei Spritzern nach Ablauf der angegebenen maximalen Tragedauer, spätestens 
aber bei Schichtende zu entsorgen. ungeeignetes Handschuhmaterial: Leder, Einmalhandschuhe. 

 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Dieser Stoff darf nicht in der Kanalisation, im Erdreich oder in Gewässern entsorgt werden. 

 

 

 

 
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand:   fest 

Farbe:    grau 

Geruch:    leicht charakteristisch 

Schüttdichte:   ca. 1,4 - 1,5 g/cm³ 

pH-Wert:    > 11 

Wasserlöslichkeit:   reagiert mit Wasser 

Festkörpergehalt:   100 % 

VOC-Gehalt:   0 % 

 

 

 

 
10.1. Reaktivität 

Produkt härtet mit Feuchtigkeit. 

 

10.2. Chemische Stabilität 

Produkt ist unter Normalbedingungen stabil. 
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Keine bei normaler Verarbeitung. 

 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Produkt härtet mit Feuchtigkeit. 

 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Starke Säuren, starke Laugen, starke Oxidationsmittel. 

 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Unter normalen Verwendungsbedingungen keine bekannt. Stabil bei den empfohlenen Lage-
rungsbedingungen. 

 

 

 

 
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Angaben zum Produkt 

Nach Einatmen 

Einatmen hoher Staubkonzentrationen kann zu einer Reizung der Atemwege führen. 

 

Nach Hautkontakt 

Verursacht Hautreizungen. 

 

Nach Augenkontakt 

Verursacht schwere Augenschäden. 

 

Nach Verschlucken 

Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt. 

 

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen 
Eigenschaften 

Rötung. Verbrennung. Kann zu Erblinden führen. Kann Rötung und tränende Augen verursachen. 

 

Angaben zu Calciumoxid 

Akute Toxizität 

Expositionsweg: oral 

Dosis: LD50 -> 2.000 mg/kg 

Spezies: Ratte 

Expositionsweg: dermal 

Dosis: LD50 > 2.500 mg/kg 

Spezies: Kaninchen 

 

Reiz- und Ätzwirkung auf die Haut 

Verursacht Hautreizungen. 
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

Schwere Augenschädigung/-reizung 

Verursacht schwere Augenschäden. 

 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 

Keimzell-Mutagenität 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 

Karzinogenität 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 

Reproduktionstoxizität 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 

Kann die Atemwege reizen. 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 

Aspirationsgefahr 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 

 

 

 
12.1. Toxizität 

Angaben zu Calciumoxid 

Aquatische Toxizität 

Akute Fischtoxizität 

LC50 - 50,6 mg/l 

Spezies: Regenbogenforelle 

Expositionsdauer: 96 h 

 

Akute Algentoxizität 

EC50 - 106,02 mg/l 

Spezies: Grünalge 

Testtyp: statisch 

Expositionsdauer: 72 h 

Methode: OECD Prüfrichtlinie 201 

 

Akute Daphnientoxizität 

EC50 - 49,1 mg/l 

Spezies: Daphnia magna 

Expositionsdauer: 48 h 
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Methode: OECD Prüfrichtlinie 202 

 

Toxizität gegenüber Mikroorganismen 

EC50 - 229,2 mg/l 

Spezies: Bakterien 

Testtyp: statisch 

Expositionsdauer: 3 h 

Methode: OECD Prüfrichtlinie 209 

 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Es liegen keine Informationen vor. 

 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Es liegen keine Informationen vor. 

 

12.4. Mobilität am Boden 

Es liegen keine Informationen vor. 

 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Enthalt keinen PBT/ vPvB-Stoff. 

 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 

Es liegen keine Informationen vor. 

 

 

 

 
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Produktentsorgung 

Kann nach Verfestigung unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften abgelagert wer-
den. Abfallschlüssel 17 09 04: gemischte Bau- und Abbruchabfalle mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen. Nicht ausgehärtetes Produkt muss als Sondermüll 
entsorgt werden. 

 

Verpackungsentsorgung 

Geleerte Behälter nicht wiederverwenden. Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen 
können einer Wiederverwertung zugeführt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der 
Stoff zu behandeln. 

 

Zusätzliche Angaben 

Die Abfallklassifizierung kann sich je nach Einsatzgebiet des Produktes andern. Bitte EG-Richtli-
nie 2001/118/EC beachten. 

 

 

 

 
14.1. Landtransport (ADR(RID)) 
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

 

14.2. Binnenschiffstransport (ADN) 

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

 

14.3. Seeschiffstransport (IMDG) 

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

 

14.4. Lufttransport (IATA) 

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

 

 

 

 
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
 ten für den Stoff oder das Gemisch 

Nationale Vorschriften 

Wassergefährdungsklasse 

Wassergefährdungsklasse: 1 - schwach wassergefährdend 

 

Beschäftigungsbeschränkungen 

Richtlinie 98/24/EG für den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Ge-
fährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten. Prüfen, ob Maßnahmen der 
Richtlinie 94/33/EG zum Jugendarbeitsschutz ergriffen werden müssen. Richtlinie 92/85/EG zum 
Schutz von schwangeren und stillenden Frauen am Arbeitsplatz beachten. 

 

EU-REACH (1907/2006) - Kandidatenliste besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC) 
für die Zulassung nach Artikel 59 

Dieses Produkt enthält keine meldepflichtigen EU-gelisteten besonders Besorgnis erregenden 
Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von >=0,1 %  

 

EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Verwendungsbeschränkungen 

Dieses Produkt enthält eine oder mehrere Stoffe, die der Zulassungspflicht unterliegen: Portland-
zement (Chrom VI reduziert), CAS-Nr. 65997-15-1, Item 47. 

 

EU-REACH (1907/2006) - Anhang XIV -"Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe" 

Dieses Produkt enthält keine Stoffe, die der Zulassungspflicht unterliegen. 

 

15.2. Sicherheitsbeurteilung 

Stoffsicherheitsbeurteilungen sind für Stoffe > 10 t/a von den jeweiligen REACH-Registranten 
durchgeführt worden; für das vorliegende Gemisch wurde keine Beurteilung durchgeführt. 

 

 

 

 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext) 

H315 Verursacht Hautreizungen. 

H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
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H335 Kann die Atemwege reizen. 

 

Zusätzliche Hinweise 

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Er-
kenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang 
mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Trans-
port und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das 
Produkt mit andren Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, können die Angaben in 
diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht 
auf das so gefertigte neue Material übertragen werden. Die Angaben stützen sich auf den heuti-
gen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften 
dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und Bestimmungen 
sind vom Empfänger unserer Produkte eigener Verantwortung zu beachten. 


